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L47001 Fonds Stiftung Burgenland

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

StiftungsG Bgld 1995 §17 Abs5;

VwRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Die Durchführung des in § 17 Abs. 5 Burgenländisches Stiftungs- und Fondsgesetz vorgesehenen

Satzungsänderungsverfahrens obliegt der Behörde von Amts wegen. Im aufsichtsbehördlichen Verfahren kommt - in

Ermangelung einer gegenteiligen Anordnung - nur dem Adressaten des aufsichtsbehördlichen Bescheides, nicht aber

Dritten Parteistellung bzw. niemandem ein Recht auf Einschreiten der Behörde zu (vgl. Hengstschläger/Leeb, AVG I (2.

Ausgabe 2014) § 8 Rz 7 (mit weiteren Rechtsprechungs- und Literaturhinweisen). Die Satzungsänderung kann bei der

Behörde daher nur angeregt werden, ein diesbezügliches Antragsrecht bzw. ein subjektives Recht auf Durchführung

der Satzungsänderung ist nicht einmal den Parteien des Verfahrens (Stifter und Stiftung) eingeräumt (vgl. VwGH

24.5.2018, Ra 2018/01/0039, Rn 15, mwN). Das Recht, Satzungsänderungen bei der bzw. durch die burgenländische

Landesregierung zu beantragen, kommt dem Stiftungskurator nicht zu.Die Durchführung des in Paragraph 17, Absatz

5, Burgenländisches Stiftungs- und Fondsgesetz vorgesehenen Satzungsänderungsverfahrens obliegt der Behörde von

Amts wegen. Im aufsichtsbehördlichen Verfahren kommt - in Ermangelung einer gegenteiligen Anordnung - nur dem

Adressaten des aufsichtsbehördlichen Bescheides, nicht aber Dritten Parteistellung bzw. niemandem ein Recht auf

Einschreiten der Behörde zu vergleiche Hengstschläger/Leeb, AVG römisch eins (2. Ausgabe 2014) Paragraph 8, Rz 7

(mit weiteren Rechtsprechungs- und Literaturhinweisen). Die Satzungsänderung kann bei der Behörde daher nur

angeregt werden, ein diesbezügliches Antragsrecht bzw. ein subjektives Recht auf Durchführung der

Satzungsänderung ist nicht einmal den Parteien des Verfahrens (Stifter und Stiftung) eingeräumt vergleiche VwGH

24.5.2018, Ra 2018/01/0039, Rn 15, mwN). Das Recht, Satzungsänderungen bei der bzw. durch die burgenländische

Landesregierung zu beantragen, kommt dem Stiftungskurator nicht zu.
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